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Landesweiter Hinweis 
 

Untersuchung auf Kartoffelzystennematoden 
• 

Umstellung der Bodenprobenziehung zur Kartoffelpflanzung 2024 
 
Die schon vorangekündigte Änderung der Probenahme bzw. Probengröße zur Anpassung 
an die neue Ausspültechnik hat einen konkreten Termin erhalten. 
In Vorbereitung der Auspflanz-Saison 2024 sollten möglichst alle vorab beprobten Flächen 
in das Verfahren mit einbezogen werden. Das heißt, im Herbst 2022 bitte keine Proben-
ziehung in Kartons für das Anbaujahr 2024! Die Grundsätze für die Entnahme von Bo-
denproben bzw. Nutzung der beprobten Fläche bleiben bestehen. 
 

 Die grundlegendste Umstellung im Verfahren ist die Veränderung der Volumengrö-
ße der Einzelprobe, d.h. das Volumen einer Einzelprobe von 500cm³ wird auf zwei 
Probenbeutel je 250cm³ aufgeteilt. 

 
Karton 
(500cm³) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              2 Beutel 
                         (je 250cm³) 
 

 

 Der Antrag auf Probenziehung/ Untersuchungsauftrag (Vorgabe als Exceldatei ent-
sprechend dem LALLF-Laborsystem) mit den getrennt zu untersuchenden Flächen 
muss vorab gestellt werden. 

 Im Anschluss werden Transportkisten und Probenbeutel, versehen mit Barcode-
Etiketten, entsprechend dem Auftragsvolumen ausgehändigt. 

 Nach erfolgter Probenziehung sind die Proben im Labor Gülzow, inkl. der entspre-
chenden Schlagskizzen, wie gewohnt abzuliefern.  

 
Alle amtlich bestellten Probenehmer werden zur angepassten Verfahrensweise geschult 
und mit notwendigen Gerätschaften ausgestattet. Die Schulungstermine werden rechtzei-
tig bekannt gegeben. 


